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Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Kosten sind im Zusammenhang mit dem Kommunalen Medienentwicklungsplan zu 

ermitteln. 

Finanzierung 

Die Finanzierung erfolgt nach dem Beschluss des Kommunalen Medienentwicklungsplanes. 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

§ 79 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW) 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. Diese werden Be-

standteil eines Kommunalen Medienkonzeptes sein. Mit dieser Vorlage wird über den 

Sachstand zur technischen Ausstattung der Schulen informiert. Die möglichen geringfügi-

gen Veränderungen der Zahl der Schülerinnen und Schüler ist im Rahmen dieser Vorlage 

noch nicht relevant. 

Erläuterungen 

Aus § 79 Schulgesetz NRW ergibt sich für die Schulträger die Verpflichtung, „die für einen 

ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und 

Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendi-

ge Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie ori-

entierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen“. In den vergangenen Jahren ist die 

Stadt Beckum dieser Verpflichtung sukzessive nachgekommen. Alle Schulen sind mit be-

darfsgerechter Technik ausgestattet worden. 



- 2 - 

Alle Fördermittel, die in diesem Zusammenhang eingesetzt werden konnten, wurden ange-

fordert und bewilligt (Mittel aus dem Konjunkturpaket II, Gute Schule 2020). Nun eröffnet 

die Förderung der Glasfaseranbindung eine Erweiterung der bereits bestehenden Breit-

bandanbindung für die Schulen im Stadtgebiet. 

Die Fragen aus dem Antrag der SPD-Fraktion zum Digitalpakt vom 10. November 2018 

(siehe Anlage zur Vorlage) werden wie folgt beantwortet: 

Über welche Internetzugänge verfügen die Schulen? Wie kann für jede Schule ein Gi-

gabit-Zugang geschaffen werden? 

Im Pädagogischen Bereich stellen sich zurzeit die Internetzugänge wie folgt dar: 

Schule 

Download 

Speed 

(Mbit/s) 

Upload 

Speed 

(Mbit/s) 

Bemerkung 

Eichendorffschule VDSL 100 40 
 

Martinschule VDSL 100 40 
 

Paul-Gerhardt-Schule VDSL 100 40 
 

Sonnenschule VDSL 100 40 
 

Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule VDSL 50 10 
 

Roncallischule DSL 16 2,4 
 

KvG-Schule Vellern VDSL 100 40 Glasfaseranschluss erl. Stadt|evb|HeLi Net 

Kettelerschule VDSL 100 40 zz. Ausweichort für Sek.-Schule 

Gesamtschule DSL 25 2,4 zusätzlich 450 Mbit/s Unitymedia  

Sekundarschule VDSL 100 40 
 

AMG VDSL 100 40 zusätzlich 450 Mbit/s Unitymedia  

Kopernikus-Gymnasium DSL 16 2,4 zusätzlich 450 Mbit/s Unitymedia  

Overbergschule VDSL 100 10 ab 01.08.2019 Kreis WAF = Träger 

Für den Verwaltungsbereich sind die nachfolgend aufgelisteten Zugänge verfügbar: 

Schule 

Download 

Speed 

(Mbit/s) 

Upload 

Speed 

(Mbit/s) 

Bemerkung  

Eichendorffschule DSL 16 2,4  

Martinschule DSL 16 2,4  

Paul-Gerhardt-Schule VDSL 100 40  

Sonnenschule DSL 16 2,4  

Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule DSL 16 2,4  

Roncallischule DSL 16 2,4  

KvG-Schule Vellern DSL 16 2,4 Glasfaseranschluss erl. Stadt|evb|HeLi Net 

Kettelerschule DSL 16 2,4 zz. Ausweichort für Sek.-Schule  

Gesamtschule DSL 16 2,4 zusätzlich 450 Mbit/s Unitymedia  

Sekundarschule DSL 16 2,4  

AMG DSL 16 2,4 zusätzlich 450 Mbit/s Unitymedia  

Kopernikus-Gymnasium DSL 16 2,4  

Overbergschule DSL 16 10 ab 01.08.2019 Kreis WAF= Träger 
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Ein Gigabit-Zugang für alle Schulen wird durch den Glasfaser-Ausbau in Beckum/im Kreis 

Warendorf geschaffen werden. Hierfür werden sowohl Fördermittel aus dem Bundespro-

gramm als auch aus dem Landesprogramm in Anspruch genommen. 

Durch das Bundesprogramm wird der Breitbandanschluss der Schulen (Glasfaser bis an das 

Gebäude heran) auf der Grundlage einer Aufgreifschwelle je Klasse gefördert. In Beckum 

werden 8 Schulen in Trägerschaft der Stadt Beckum und das Berufskolleg Beckum in Trä-

gerschaft des Kreises Warendorf in den kreisweiten Förderantrag integriert. 

Mit dem Landesprogramm wird der Glasfaseranschluss für alle verbleibenden Beckumer 

Schulen gefördert, die nicht in das oben genannte Bundesprogramm einbezogen werden 

konnten. Die Förderhöhe für den Ausbau beträgt 80 Prozent. Für das Haushaltsjahr 2019 

wurde ein städtischer Eigenanteil von 90.000 Euro für die weiteren 5 förderfähigen Schulen 

in den Haushaltsplan eingestellt.  

Neben dem Anschluss selbst werden aus diesem Programm für jede Schule auch die mo-

natlichen Anschlusskosten der Telekommunikationsanbieter mit maximal 150 Euro monat-

lich gefördert, zunächst befristet auf 3 Jahre. 

Der Förderantrag wird voraussichtlich im Jahr 2019 gestellt. Ein Antragstermin ist vom Land 

zurzeit noch nicht veröffentlicht worden. 

Mit den verfügbaren Breitbandanschlüssen werden die Räume so ausgestattet sein, dass 

eine Präsentation von Arbeitsergebnissen und die Visualisierung von Unterrichtsinhalten 

flächendeckend und zeitgleich im Schulgebäude problemlos möglich sind.  

Über welche Hardware- bzw. Endgeräteausstattung verfügen die Schulen? 
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Eichendorffschule 24 12 1 4 2 3  8 54 

Martinschule  32 1 2 1 2  11 49 

Paul-Gerhardt-Schule  16  27  10 1 7 61 

Sonnenschule*+ KvG-S 26 38 2 15 6 9 2 7 105 

Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule 24 28  2 13 14 13 10 104 

Roncallischule 24 22 1   1   48 

Gesamtschule 28 129 3 10 22 23 22 60 297 

Sekundarschule**+ Kettelerschule 66 17  47 37 30 28 38 263 

AMG 40 7 1 40 13 45 30 41 217 

Kopernikus-Gymnasium 28 17 21 50 5 14  36 171 

Overbergschule 20 0  4  3  1 28 

Summe 1397 

* Sonnenschule: Von den 7 Access Points befinden sich 3 in der KVG-Schule in Vellern 

** Sekundarschule: Von den 38 Access Points befinden sich 8 in der Kettelerschule (Aus-

weichräume wegen der Bauphase für den Erweiterungsbau, später Ausbau für den 

Grundschulstandort.) 
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Ein weiterer Bedarf wird sich gegebenenfalls aus den Medienkonzepten der einzelnen 

Schulen ergeben. 

Welche Schulen haben bereits digitale Maßnahmenkonzepte? 

Alle Schulen sind verpflichtet, sogenannte (schulinterne) Medienkonzepte zu erarbeiten 

und der Schulaufsicht vorzulegen. In einer Schul-E-Mail vom 26. Juni 2018 hat das Ministe-

rium für Schule und Bildung mitgeteilt, dass es „um eine gegebenenfalls notwendige Über-

arbeitung der Medienkonzepte […] bis spätestens zum Schuljahresende 2019/2020“ bittet. 

Zurzeit liegen von 2 Schulen Medienkonzepte vor. Die Medienkonzepte sind wesentliche 

Grundlage für die Antragstellung der Schulträger für IT-Investitionen, aktuell insbesondere 

aus dem Digitalpakt Schule. 

Während die Erstellung des Medienkonzeptes in der Hand der Schule liegt, sorgt der 

Schulträger gemäß § 79 des Schulgesetzes für eine angemessene Ausstattung. 

Damit die Schulen ihre pädagogisch definierten Ziele erreichen können, erarbeiten die 

Schulträger auf Basis der schulischen Medienkonzepte kommunale Medienentwicklungs-

pläne. 

Die Aufgaben des Schulträgers liegen, außer in der Beschaffung und Bereitstellung der 

Ausstattung, beispielsweise in der Strukturierung des Planungsprozesses und der Benen-

nung einzelner Arbeitsschritte. 

Welchen Umfang haben die „Beamer-Ausstattungs-Maßnahmen“ (Beamer, Leinwand, 

Internetanbindung, Verkabelung, etc.) im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“? 

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wurde ab 2018 für jedes Jahr eine Schwer-

punktschule für die Maßnahmen vorgesehen. Dies ist 2018 die Friedrich-von-

Bodelschwingh-Schule, 2019 die Martinschule und 2020 die Roncallischule. 

Für diese Schulen gibt es im Rahmen von Gute Schule 2020 ein extra Budget von 

25.000 Euro um die Ausstattung mit Beamern und Medienschränken (bestehend aus 

Apple TV, Blu-Ray-Player, Chromecast) in diesen Schulen zu erweitern. Hier werden sich 

insbesondere aus dem Medienkonzept der Schule die bedarfsgerechten Ausstattungen 

ergeben. 

Wie und im welchem Umfang erfolgt die Betreuung der Schulen durch die 

IT-Verwaltung? 

Durch den Fachdienst Datenverarbeitung erfolgt eine Komplettbetreuung in den Bereichen 

Server, (mobile) Endgeräte, Präsentationstechnik und Netzwerktechnik. 

Ausgeführt werden soll der Second-Level-Support (Unterstützung der 1. Anlaufstelle bei 

Problemen). Da für den First-Level-Support (1. Anlaufstelle bei Problemen – stationiert in 

der Schule) jedoch an den meisten Schulen das Knowhow fehlt, wird dieser auch durch den 

Fachdienst Datenverarbeitung wahrgenommen. 

Dafür stehen dem Fachdienst Datenverarbeitung 2 halbe Stellen und 1 Stelle für die Zuar-

beit zur Verfügung. Mit den darüber hinausgehenden Stellenanteilen betreuen die zustän-

digen Mitarbeiter der DV-Abteilungen 25 sonstige Außenstellen (unter anderem Bäder, 

Volkshochschule, Freizeiteinrichtungen, Kindergärten). 

Zur Entwicklung des Kommunalen Medienentwicklungsplans wird zu gegebener Zeit fort-

laufend berichtet und die erforderlichen Beteiligungen und Beschlüsse herbeigeführt. 

Anlage(n): 

Antrag der SPD-Fraktion 
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